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Seit Jahrhunderten wird in Deutschland Bergbau zur Gewin-
nung von Rohstoffen betrieben. Die dadurch verursachten Bo-
denbewegungen führen oftmals zu Schäden an Gebäuden.

Dieser Leitfaden weist den Weg zu einer zielorientierten Re-
gulierung vorhandener Bergschäden. Der Autor bietet in ver-
ständlicher Weise einen zusammenhängenden Überblick über 
die Thematik, zeigt die rechtlichen Rahmenbedingungen auf 
und beschreibt den Ablauf einer Schadensregulierung Schritt 
für Schritt. Von den Ursachen eines Schadens und den unter-
schiedlichen Schadensbildern über die Schadensaufnahme 
und Beweissicherung bis hin zur Sanierung und Regulierung 
der Schadensersatzansprüche wird die Vorgehensweise detail-
liert dargestellt und anhand einer Vielzahl von Praxisbeispielen 
verdeutlicht. Wertvolle Tipps und Hinweise zur Erfassung und 
Bewertung von Bergschäden, wie z.B. zur Messung der mittle-
ren Schieflage oder zur Ermittlung bergbaubedingter Minder-
wertansprüche, ergänzen die Ausführungen. Checklisten und 
Musterschreiben runden das Werk ab. 

Ein kompakter Leitfaden mit konkreten Hilfestellungen für be-
troffene Immobilienbesitzer und ein informatives Nachschlage-
werk für alle Fachleute, die sich mit dem Thema Bergschäden 
beschäftigen.

Der Autor: Andreas Mollinga, Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen, In-
haber eines Ingenieurbüros, Sachverständiger für Schäden an Gebäu-
den, Sachverständiger für Bergschäden, Sachverständiger für mikro-
bielle Schäden an und in Gebäuden.
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Vorwort

Obwohl die Regulierung von bergbaulich verursachten Schäden seit Jahr-
zehnten durchgeführt wird, verändern sich fortwährend der technische 
Wissensstand sowie die Kenntnisse rechtlicher Rahmenbedingungen. Im 
Ingenieurbüro Mollinga häufen sich in letzter Zeit die Anfragen mit der 
Bitte um Informationen über bergbaubedingte Minderwertansprüche sowie 
über das Thema Ermittlung der mittleren Schieflage. Viele von Bergschäden 
betroffene Immobilienbesitzer stellen unterschiedliche Sichtweisen bei den 
Fachleuten hinsichtlich der Kriterien bei Minderwertansprüchen oder bei der 
Ermittlung der Schieflage eines Gebäudes fest. Dieses Buch spiegelt meine 
Erfahrungen bei der Bergschadensregulierung wider. Das Buch versteht sich 
insofern einerseits als Leitfaden für den betroffenen Immobilienbesitzer und 
andererseits als Nachschlagewerk für die bereits als Sachverständige tätigen 
Kolleginnen und Kollegen. 

Für Anregungen und Kritik unter der E-Mail-Adresse »info@mollinga.de« 
bin ich dankbar.

Marl, Januar 2012
Andreas Mollinga
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4	 Vom Betroffenen  
	 durchzuführende Maßnahmen

4.1	 Kontrollen

Viel zu selten werden von den betroffenen Objekteigentümern Kontrollen 
am Gebäude und am Grundstück durchgeführt. Oftmals fehlt es einfach 
nur an Erfahrung, worauf ein Augenmerk zu richten ist. Problematisch 
stellen sich die Kontrollen bei Gebäuden dar, die von Mietern bewohnt 
werden. In diesen Objekten finden noch unregelmäßigere Kontrollen auf 
vorhandene Schäden statt.

Ähnlich wie bei einem Pkw sollten in regelmäßigen Abständen vom 
Eigentümer selbst umfassende Kontrolluntersuchungen (Inaugenscheinnah-
men) an den Gebäuden und Außenanlagen vorgenommen werden. Hierbei 
sollten im Wohnhaus insbesondere die Wand- und Bodenflächen auf vor-
handene Schäden besichtigt werden. Hier treten vorzugsweise Wandrisse im 
Bereich der Fenster- oder Türecken auf. Auch die Außenanlagen und Neben-
gebäude müssen mit in die Schadensuntersuchung einbezogen werden. 

Im Bereich von Wand- und Bodenfliesen ist es auch hilfreich, sich die 
Fugenkreuze zwischen den einzelnen Fliesen auf Rissbildung anzuschauen.

Die möglichen Schadensbereiche, an denen Bergschäden auftreten kön-
nen, sind natürlich sehr groß. Grundsätzlich kann fast jede Stelle an einem 
Gebäude hiervon betroffen sein. Es zählen hierzu natürlich auch Bereiche, 
die nicht direkt eingesehen werden können, wie z. B. Abwasserleitungen 
unterhalb der Bodenplatte oder Wandbereiche hinter Verkleidungen. Hier 
kann auf eine Überprüfung und Beurteilung durch einen erfahrenen Sach-
verständigen nicht verzichtet werden.

Es sind jedoch viele schadensanfällige Bereiche und Bauteile an einem 
Gebäude vorhanden, die von einem Objekteigentümer als Laie selbst 
regelmäßig überprüft werden sollten. Bei regelmäßiger Überprüfung des 
Eigentums (Haus, Garage, Außenanlagen etc.) auf Schäden können vorhan-
dene Schäden auch einfacher etwaigen Verursachungsquellen zugeordnet 
werden. Es entsteht bei regelmäßiger Fortführung der Überprüfung und 
Dokumentation eine wertvolle Schadenshistorie des Eigentums. Hierauf 
wird noch in den weiteren Kapiteln näher eingegangen.
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In der im Anhang beigefügten Liste »Kontrolluntersuchungen« sind 
die wichtigen Schadensbereiche aufgeführt, die regelmäßig oder in den 
vorgeschlagenen zeitlichen Abständen überprüft werden sollten. Ein Indiz 
für bergbauliche Einwirkungen ist z. B., dass Fenster oder Türen selbststän-
dig aufgehen oder schließen. Es müssen nicht regelmäßig die Fenster und 
Türen auf schieflagenbedingte Funktionsstörungen überprüft werden, da 
der Hausbewohner täglich die Fenster- und Türfunktion prüft. Sollte jedoch 
vom Hausbewohner festgestellt werden, dass Fenster oder Türen plötzlich 
nicht mehr in der Ausgangsposition stehen bleiben, sollte eine Überprüfung 
entsprechend der Liste »Kontrolluntersuchungen« vorgenommen werden. 

Zum Beispiel sollten die Außenwände im Kellergeschoss vom Eigentü-
mer im Bereich der Fensterbrüstungen und Fenstersturzbereiche halbjährlich 
auf Rissschäden überprüft werden. Die Überprüfung von elastischen Ver-
fugungen zwischen einzelnen Baukörpern, z. B. Fuge zwischen Wohnhaus 
und Kelleraußentreppe oder Fuge zwischen Wohnhaus und Garage, sollte 
jährlich erfolgen. Der gradlinige Verlauf von Fugen in Pflasterflächen oder 
von Grundstücksgrenzsteinen sollte ebenfalls jährlich erfolgen.

Zusätzlich zu den Kontrollen auf dem eigenem Grundstück sind auch 
die Informationen von Nachbarn sehr wertvoll. Werden plötzlich Schäden 
von Nachbarn festgestellt oder werden in der Nachbarschaft Schadens
sanierungsarbeiten durchgeführt?

4.2	 Die Schadensmeldung 
In der Praxis wurde festgestellt, dass sich häufig der von einem Bergscha-
den Betroffene direkt nach Kenntnis eines Schadens bei dem vermeint-
lichen Schädiger meldet und anschließend eine Schadensbesichtigung und 
Beurteilung allein durch den potenziellen Schädiger erfolgt. Dieses führt 
nicht selten zu einem Ungleichgewicht zwischen den Beteiligten, da der 
Geschädigte als Laie einem fachkundigen Sachbearbeiter der Bergscha-
densabteilung gegenübersteht.
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Empfehlung:

Nach Feststellung eines Schadens sollte sich der Betroffene mit einem Inte-
ressenvertreter und / oder einem fachkundigen Sachverständigen in Ver-
bindung setzen. Somit kann vermieden werden, dass viele Schäden vom 
Eigentümer übersehen werden und einige spezielle sowie berechtigte Scha-
densersatzansprüche unerkannt bleiben.

Der Interessenvertreter und / oder Sachverständige wird nach einer 
Schadensbesichtigung die weitere Vorgehensweise mit dem Geschädigten 
besprechen und abstimmen. So steht der Geschädigte bei der Meldung 
und Begutachtung des Schadens dem potenziellen Schädiger nicht alleine 
gegenüber.

Die Schadensmeldung ist in Abstimmung mit dem Sachverständigen 
und / oder dem Interessenvertreter beim Schädiger in schriftlicher Form ein-
zureichen. Hierbei kommt es darauf an, dass bereits vor Durchführung des 
Ortstermins (siehe Kap. 10) darauf hingewiesen wird, dass der Ortstermin 
zur Schadensbesichtigung auf Grundlage der erstellten Schadensdokumen-
tation (siehe Kap. 9) durchgeführt wird. Die Schadensdokumentation bildet 
eine wichtige Grundlage im Zuge der Schadensabwicklung. Die bei der 
Schadensregulierung zugrundeliegende Dokumentation der Schäden stellt 
den Ist-Zustand zum Zeitpunkt der Schadensaufnahme dar. 



9

75

9	 Beweissicherung

9.1	 Beweissicherung allgemein

Wie auch nach jedem kleinen Pkw-Schaden sollte auch nach einem 
Bergschaden darauf geachtet werden, dass an Häusern, Garagen etc. eine 
ausreichende Beweissicherung durchgeführt wird.

Eine Beweissicherung in der Form, dass nach einer kurzen Besichtigung 
z. B. lediglich ein schriftlicher Vermerk folgt, in dem steht:
»KG, Partykeller
Wandrisse fachgerecht beseitigen und Wandoberfläche wie vorhanden
wieder herstellen«
reicht sicherlich nicht aus.

Hier stellt sich die Frage, wie viele Wandrisse saniert werden müssen 
und, ob es sich bei der Sanierung um bergbaulich verursachte Wandrisse 
handelte. Es fehlen Angaben, an welchen Stellen die Risse vorhanden sind 
(Ortsangabe), da ein Raum meistens vier Wände hat. Es fehlen auch Anga-
ben zu den jeweiligen Rissverläufen (senkrecht, diagonal etc.). Wie stark 
ist die jeweilige Rissbreite? Handelt es sich lediglich um Haarrisse oder um 
Risse von einigen Millimetern oder gar Zentimetern Breite?

Ein weiteres Beispiel könnte auch so beschrieben werden:
»KG, Waschraum
Wandrissbildung
Der Schaden wird zunächst weiter beobachtet; eine Beurteilung erfolgt zu 
einem späteren Zeitpunkt.«

Damit es möglich ist, zu einem späteren Zeitpunkt eine Aussage über 
eine Veränderung des Schadens abzugeben, ist es wichtig, dass von den 
jeweiligen Schäden ausreichend Fotos angefertigt und die Schäden beschrie-
ben und vermessen werden. Über einen Wandriss können auch Gipsmarken 
angebracht werden. Die Gipsmarken werden aus frischem Gips erstellt. Es 
muss darauf geachtet werde, dass für die Gipsmarken links und rechts des 
Risses eine ausreichender Haftuntergrund vorhanden ist und der Gips im 
Bereich des Risses nicht in den Riss eingepresst wird, sondern nur den Riss 
überbrückt. Die durch einen Riss geteilten Bauteile werden jeweils, unter 
Bezug des jeweiligen Flächenschwerpunkts, unterschiedliche Bewegungen 
erzeugen. Hierdurch wird es zu Veränderungen im Rissverlauf kommen, 
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was zu einem Riss in der Gipsmarke führen wird. Diese Veränderung kann 
zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehbar an der Gipsmarke abgelesen 
werden. Auf der Gipsmarke muss das Datum der Anbringung vermerkt sein.

An den zuvor beschriebenen Beispielen ist leicht zu erkennen, dass es 
bei nicht ausreichend beschriebenen und dokumentierten Schadenspositio
nen zu einem späteren Zeitpunkt zu Missverständnissen oder Problemen 
kommen kann.

Die Qualität der Schadensdokumentation entscheidet hierbei maß-
geblich über das weitere Verfahren.

Daher muss unter diesem Aspekt die Schadensdokumentation nach fol-
genden Kriterien durchgeführt werden:

1.	 Erkennen von vorhandenen Schäden
2.	 Zuordnen zu typischen Schadenskriterien (z. B. Setzrisse, konstruktions-

bedingte Risse, Abrisse zwischen zwei Bauteilen, Höhenversatz, Durch-
feuchtungsschäden, Funktionsstörungen an Türen und Fenstern usw.)

3.	 fotografische Dokumentation des aktuellen Schadensbildes mit nach-
vollziehbarer Zuordnung und schriftlicher Beschreibung des Schadens

4.	 ergänzende Sicherung durch Rissmonitore, Gipsmarken oder Ver
messungen. 

Eine sehr gute Möglichkeit Risse weiter zu beobachten und Aussagen über 
die Rissveränderung zu treffen ist es, wenn im Rissverlauf Rissmonitore oder 
Gipsmarken gesetzt werden.
Es werden in der Praxis leider oftmals unpräzise Schadensbeschreibungen 
erstellt. Bei der Verwendung der unpräzisen Beschreibungen sind nicht nur 
Missverständnisse vorprogrammiert, sondern es besteht auch die Gefahr, 
dass mit der Wahl bestimmter Adjektive die Beschreibungen eines Schadens 
eine verharmlosende Bewertung erhalten kann.

Beispiel unpräzise: »mehrere Wandrisse«
Beispiel eindeutig: »3 Wandrisse«

Beispiel unpräzise: »kaum sichtbarer Riss«
Beispiel eindeutig: »Rissbreite = 0,2 mm«
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Abb. 9.1  Foto-Aufnahmedatum: 18.04.2007, Rissbreite = 0,3 mm

Abb. 9.2  Foto-Aufnahmedatum: 29.09.2008, Rissbreite = 1,2 mm
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12.3	 Mangelhaft ausgeführte  
	 Sanierungsarbeiten
Ein Mangel ist dann gegeben, wenn der Ist-Zustand (die ausgeführte Sanie-
rungsleistung) in negativer Weise vom Soll-Zustand abweicht. 

Es muss überprüft werden, ob die mangelhaft ausgeführten Sanierungs-
arbeiten nachgebessert (Nacherfüllung) und gegebenenfalls Mängelbesei-
tigungsarbeiten durchgeführt werden müssen.

Teilweise kann es sich auch um hinzunehmende Mängel handeln (siehe 
Kapitel 12.4, »Optische Beeinträchtigung nach erfolgter Sanierung«).

Der festgestellte Mangel muss unverzüglich gegenüber dem Bergwerks-
betreiber in schriftlicher Form angezeigt werden. In der Mängelanzeige ist 
der Mangel technisch eindeutig zu beschreiben (siehe hierzu auch Kap. 
9.1). Hilfreich ist auch das Beifügen von Fotos, auf denen der Mangel zu 
erkennen ist. 

Beispiele unpräziser Mängelbeschreibungen: 

»Die Risssanierung sieht dermaßen schlimm aus, da möchte man im Hellen 
gar nicht nach Hause kommen.«
»Die Risssanierung gefällt mir nicht. Meinem Nachbarn im Übrigen auch 
nicht.«
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Abb.: 12.3  Beispiel für eine mangelhafte Risssanierung

Abb.: 12.4  Beispiel für eine mangelhafte Risssanierung
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Muster einer präzisen Mängelbeschreibung und Forderungsaufstellung

D. Urchblick					     Marl, 27.07.2011
(Interessenvertretung)
Prüfstr. 1
45770 Marl

An den Bergwerksbetreiber
z.Hd. Herrn R. Aushalter

Mängelanzeige

Objekt:		  Wohnhaus, Holperweg 15, 45721 Haltern am See
Eigentümer:	 A- R. Merhund

Risssanierung durch die Firma Hau & Ruck GmbH
Wandriss, Giebelfassade links, Leistungsbeschreibung vom 24.06.2011, 
Pos. 8

Sehr geehrter Herr R. Aushalter,
hiermit teilen wir Ihnen mit, dass an dem oben aufgeführten Wohnhaus 
der nachfolgend aufgeführte Mangel festgestellt wurde:

Das Verblendmauerwerk der linken Giebelseite ist dunkelgrau verfugt. 
Die Firma Hau & Ruck GmbH hat ein beigefarbenes Fugenmaterial verwen-
det, das farblich nicht zum Bestand passt. Gerissene Klinkersteine wurden 
nicht ausgewechselt.

Der festgestellte Mangel ist wie folgt zu beseitigen: gerissene Klinker-
steine ausbauen und gegen neue Klinkersteine entsprechend des Bestandes 
ersetzen. Das verwendete beigefarbene Fugenmaterial auskratzen und 
Fugen entsprechend der vorhandenen Fugenfarbe der Fassade neu ver-
fugen.

Im Namen und im Auftrag des Eigentümers fordern wir Sie auf, den 
Mangel bis zum 14.08.2011 fachgerecht zu beheben.

Nach Beseitigung des Mangels bitten wir Sie uns die vorgenommene 
Mängelbeseitigung mitzuteilen. 

Mit freundlichem Gruß


